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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

15. Februar 1983 Nr. 461 

Genehmigung der Quellwasserschutzzone Aengi der Einwohnergemeinde 
Stüsslingen 

Der Regierungsr9t .-stellt fest und zieht in Erwägung: 

1. Die Einwohnergemeinde Stüsslingen hat zum· Schutze ihrer Quellwasser
fassungen 11 Aengi .. eine Quellwasserschutzzone im Sinne von Art. 30 
GSchG und § 28 GSV in einem Schutz·zonenplan ausgeschieden und die 
entsprechenden Auflagen und Nutzungsbeschränkungen für das Schutz
zonengebiet in einem Schutzzonenreglement festgelegt. 

Der Zonendimensionierung wurde eine hydrogeologiscn~,:Untersuchung 
. • .. I • • ~ : 

zugrunde gelegt, welche die Gemeinde 1981 durchführte. · 

2. Der Plan und das Reglement sind in der Zeit vom i. bis 31. Mai 1982 
in der Gemeinde Stüsslingen zur Einsicht öffentlich aufgelegt worden. 
Einsprachen .sind .~eine eingegangen. Die Einwohnergemeindeversammlung 
hat am 5. Juli 1982 den Plan und das Reglement genehmigt. 

3. Der Plan und das Reglement vom 13. April 1982 liegen nun zur Genehmi
gung durch den Regierungsrat vor. Aus dem Plan ist ersichtlich, ·dass 
der Fassungsbereich bis an den östlichen Strassenrand der Kantons~ 

. .· .... · 

strasse nach Rohr ausge,sch ieden wurde. Der betreffende Strassenab.;, · 
schnitt ist entsprechend mit dem Signal 11Grundwasser 11 zu signalisi'e:
ren. Materiell und formell sind keine weiteren Bemerkungen anzubrin
gen. Das Zonengebiet und die nähere Regl~mentierung der einzelnen 
Schutzzonen sind in Zusammenarbeit rnit ;dem Kant. Amt für Wasserwirt
schaft festgelegt worden~· · 
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Es wird daher 

beschlossen: 

1. Der Schutzzonenplan und das Schutzzonenreglement für die Quellwas
serfassungen "Aengi 11 der Gemeinde Stüsslingen werden genehmigt. 

2. Der Plan und das Reglement treten mit der Publikation des GenehmP· 
gungsbeschlusses im Amtsblatt in Kraft. 

3. Die öffentlich-rechtlichen Eigentums- und Nutzungsbeschränkungen sind 
bei den betroffenen Liegenschaften in Anwendung von § 61 Ziffer 5 
Wasserrechtsgesetz· im Grundbuch mit dem Vermerk 11Massnahmen zum 
Schutze des Grundwassers" anzumerken. Dieser Beschluss gilt als An-

·.·;." ... ': 

meldung zur Anmerkung im Grundbuch. 

: ! ,' : ~ 

4. O.i~ Einwohnergemeinde Stüsslingen hat eine Genehmigungsgebühr von 
: ,; ! ': '·· ' .. ' 

Fr. 180.--, sowie die Publikationskosten für den Genehmigungsbe~ 
schluss zu bezahlen • 
.... •:. 

Genehmigungsgebühr': Fr. 180.-
Publikationskosten: Fr. 18.--

·'. 

,,,_,. . r· Fr. 198.-- ·· ( Staatskanzlei Nr ~ 17 ) · ES 
----------
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Kant. Amt fü-r Wasserwirtschaft (2) :Ky/cj, 
mit gen. Reglement und gen. Plan 

Bau-Departement · · 
Kant. Amt für Raumplanung, mit gen.:Reglement und gen. Plan 
F 1 n~MMNJal tung/Deb i torenbuchha 1 tu_ng · . 
Amtschreibe·rei 01 ten-Gösgeri, 4600 Olten, mit gen. Reglement· und 

gen. Plan, als Antrag . ·~'· · ,;•. ··· 

;::·1=· 

Kantonschemiker . . 
Ammannamt der Einwohnergemeinde 4655 Stüs s ü ngen, mit gen •· _.,R~g femEmt 

und gen. Plan (mit Einzahlungsschein) · · · · ;p.. · · .. 
Amtsblatt, Publikation von Ziffer 1 des Dispositivs 
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